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Sehr geehrter Herr Kürschner,

in der o.g. Sitzung habe ich zugesagt, verschiedene Informationen im Nachgang zur Ver
fügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Berichts zur Entwicklung der aktuellen Lage
bezüglich der Fluchtbewegung aus der Ukraine wurde die Frage gestellt, wie die erhöhte
Zahl an Unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) aktuell bewältigt werden kann im
Hinblick auf die Kapazitäten und Bereitschaft der betreuenden Personen/Einrichtungen.
Weiterhin wurde gefragt, ob sich die Situation von der 2015 unterscheidet.

Hierzu kann ich Folgendes mitteilen:

> Die UMA-Bestandszahlen in SH sind im Verlauf des Jahres 2022 und in diesem Jahr 
zwar deutlich angestiegen (von 568 (3.1.2022) nach einem vorübergehenden Rück
gang auf 542 (23.5.2022) auf zwischenzeitlich 922 (13.2.2023), aktuell: 888).

> Die Belastung in SH ist jedoch im Vergleich zur Situation in den Jahren 2015/2016 
noch relativ moderat. Damals lagen die Bestandszahlen bei über 2.000, Höchstzahl am 
15.12.2015 mit 2.859 Fällen.
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> Auch im Bundesvergleich liegt SH bei einer relativ niedrigen Quotenauslastung von 
87,2%, dahinter rangieren noch MV, NI und ST; die übrigen Länder liegen inzwischen 
bei über 90%, BE, HB, HH, HE und SL bei über 100%.

> Aufnahme und Verteilung der UMA verlaufen aus hiesiger Sicht insgesamt reibungslos, 
aktuell gibt es keine Problemanzeigen seitens der Jugendämter (JA).

> Gleichwohl wurde die Unterbringungssituation seitens der Jugendämter und der Ein
richtungsträger verschiedentlich als sehr angespannt geschildert (zuletzt im Fachaus
tausch UMA am 3.3.2023). Es sei ausgesprochen schwierig, die Aufnahmekapazitäten 
in bestehenden Einrichtungen zu erweitern oder neue Einrichtungen aufzubauen. Zum 
einen seien keine Fachkräfte zu finden; zum anderen sei es wirtschaftlich riskant, neue 
Einrichtungen aufzubauen, wenn diese dann womöglich aufgrund wieder zurückgehen
der Zahlen nicht belegt werden. Außerdem fehle es an Wohnraum, so dass volljährig 
gewordene Hilfeempfänger nicht aus den Einrichtungen in die Selbständigkeit entlas
sen werden können.

> Das Landesjugendamt (LJA) hat frühzeitig auf Problemanzeigen reagiert, indem Ab
weichungen von den regulären Standards für Einrichtungen ermöglicht wurden und au
ßerdem darauf hingewiesen wurde, dass (vorläufige) Inobhutnahmen (ION) grundsätz
lich auch in anderen Konstellationen außerhalb von klassischen Einrichtungen durch
geführt werden können (LJA-Info vom 23.11.2022, Anlage).

> Außerdem hat das LJA die Jugendämter auf § 36b JuFöG hingewiesen. Danach haben 
besonders belastete Jugendämter die Möglichkeit, bei der Landesverteilstelle die Über
tragung der Zuständigkeit für die vorläufige ION auf ein anderes Jugendamt zu bean
tragen. Das Jugendamt der Stadt Neumünster liegt bei einer Quotenerfüllung von 
knapp 200% und hat bislang 64 solcher Anträge gestellt; die betreffenden UMA wurden 
jeweils anderen, unterquotal belasteten Jugendämtern zugewiesen.

> Das JA Segeberg hat in der Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt in einem Block eine 
Etage angemietet, um dort 20 Plätze für die vorl. ION von UMA zu schaffen. Es handelt 
sich dabei nicht um eine Einrichtung nach § 45 SGB VIII, sondern um eine sonstige 
Wohnform iSv. § 42 Abs. 1 S. 2 SGB VIII in eigener Verantwortung des JA.

> Im „Fachaustausch UMA“ am 3.3.2023 mit Vertretern von Jugendämtern und Träger
verbänden wurde die Einrichtung einer AG vereinbart, die einen Stufenplan erarbeiten 
soll, um für wechselnde Bedarfe vorbereitet zu sein. Interessenbekundungen liegen 
bislang vor von den Jugendämtern Kiel und Neumünster sowie vom Verband privater 
Einrichtungen VPE und vom Forum sozial. Die AG wird im Mai/Juni ihre Arbeit aufneh
men.



3

Weiterhin wurde die Frage aufgeworfen, wie lang die jeweiligen Wartezeiten für Integrati
onskurse aktuell sind. Hierzu kann ich mitteilen, dass die mittlere Wartezeit (Anmeldung 
bis Kursbeginn) für Integrationskurse des BAMF aktuell bei bundesweit bei 7,1 Wochen, in 
Schleswig-Holstein bei 7,3 Wochen liegt.

Zu dieser Thematik verweise ich weiterhin auf die Antwort auf die Kleine Anfrage 188, Drs. 
20/926, siehe Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

- L JA-Info

- Antwort auf die Kleine Anfrage 188

Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitge
teilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Daten
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswiq-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerunq/daten-
schutzerklaerunq.html

Hinweis: Die Anlage (Drucksache 20/926) ist abrufbar unter: 
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl20/drucks/00900/drucksache-20-00926.pdf
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Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, 
Integration und Gleichstellung | Postfach 70 61 | 24170 Kiel 

Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen (UMA) – Situation 

in der Erziehungshilfe und bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zahl der in Schleswig-Holstein aufgenommenen UMA ist in den vergangenen Wochen 

stark gestiegen. Es erreichen uns nun täglich Anfragen der Jugendämter, dass die Auf-

nahmekapazitäten erschöpft seien und für zugewiesene UMA kaum noch Unterbringungs-

plätze zu finden seien.  

Das Landesjugendamt stellt fest, dass in der aktuellen Situation die regulären Standards 

nicht mehr einzuhalten sind. 

Mit diesem Schreiben möchten wir auf diesen Umstand reagieren und Sie darüber infor-

mieren, wie das Aufnahme- und Verteilverfahren gemäß §§ 42a ff. SGB VIII ausgestaltet 

ist und welche rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Mindeststandards bei der Unter-

bringung, Versorgung und Betreuung von UMA aktuell gegeben sind.  

Im Rahmen der Erstaufnahme ist zunächst zu prüfen, ob eine humanitäre Aufnahme ge-

flüchteter Menschen vorliegt, bei der die Voraussetzungen für eine Inobhutnahme gem.  

§ 42a SGB VIII erfüllt sind; die Hinweise zur Einschätzung und Einordnung ukrainischer 

Fluchtgemeinschaften bleiben dabei bestehen.  
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23. November 2022 

Ausschließlich per E-Mail an: 
 Jugendamtsleitungen 
 Geschäftsstelle Kommunale 

Landesverbände 
 Träger und Verbände der  

Einrichtungen der Erziehungshilfe
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Aufnahme- und Verteilverfahren der öffentlichen Träger im Rahmen der §§ 42a ff. 

SGB VIII 

 Alle gemäß § 42a SGB VIII vorläufig in Obhut genommenen UMA sind an die Landes-

verteilstelle zu melden. Dabei ist insbesondere anzugeben, ob die betreffenden UMA 

bundes- bzw. landesweit verteilt werden können oder ob Verteilausschlüsse bestehen. 

 Sofern die meldenden Jugendämter über ihre Auslastungsquote hinaus belastet sind, 

werden die verteilfähigen UMA von der Landesverteilstelle im Rahmen des Verteilver-

fahrens an Jugendämter, die unterhalb ihrer Auslastungsquote liegen, zur regulären In-

obhutnahme zugewiesen. Die Zuweisungsjugendämter sind gem. § 36a Abs. 3 S. 3 

JuFöG verpflichtet, die UMA zu übernehmen. Die UMA können in der Inobhutnahme 

bei geeigneten Personen, in geeigneten Einrichtungen und in sonstigen Wohnformen 

untergebracht werden (§ 42 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). Insofern sind neben der „klassi-

schen“ Heimunterbringung auch andere Unterbringungskonstellationen möglich. 

 Jugendämter, die so stark überlastet sind, dass sie vorläufige Inobhutnahmen neu an-

kommender UMA nicht mehr durchführen können, haben gem. § 36b JuFöG die Mög-

lichkeit, bei der Landesverteilstelle zu beantragen, dass die Zuständigkeit für die betref-

fenden vorläufigen Inobhutnahmen auf andere, weniger belastete Jugendämter über-

tragen wird. In Betracht kommt die Regelung des § 36b JuFöG, insbesondere bei  

Jugendämtern mit Erstaufnahme-Standorten, aktuell beim Jugendamt der Stadt  

Neumünster. 

 Grundlage für die Zuweisungsentscheidungen in beiden o. g. Verfahren sind die Aus-

lastungsquoten, die sich aus den jeweiligen Tageslisten im UMA-Registerportal beim 

BVA ergeben. Insofern ist es unabdingbar, dass die Angaben im Registerportal aktuell 

gehalten werden. Das Gesetz sieht grundsätzlich eine werktägliche Meldung vor (§ 42b 

Abs. 6 S. 1 SGB VIII); aus Sicht der Landesstelle ist eine wenigstens wöchentliche Ak-

tualisierung ausreichend. 

A. Stationäre Unterbringung von UMA in Schleswig-Holstein – Sicherstellung beson-

derer Schutzbedürfnisse  

Für Einrichtungen im Regelsystem der Kinder- und Jugendhilfe sind Absenkungen regulärer 

Standards der KJVO aktuell begrenzt möglich. Voraussetzung hierfür ist zum einen die Er-

forderlichkeit sowie zum anderen die Abwägung der individuellen Hilfebedarfe der Betreuten 

unter Berücksichtigung der personellen, räumlichen und konzeptionellen Ausgestaltung der 

Einrichtung. Für alle nachstehend aufgeführten Unterbringungsmöglichkeiten gilt, dass die 

Einrichtungen insbesondere die personellen, räumlichen und konzeptionellen Vorausset-

zungen erfüllen müssen.  
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In begründeten Ausnahmefällen ist es möglich, dass für die Unterbringung von UMA zeit-

lich befristet:  

 Doppelzimmernutzungen vorgesehen werden (das Einvernehmen der dort unterge-

brachten Betreuten ist herzustellen), 

 abweichende Gruppengrößen genehmigt werden (mehr als 10 Plätze) oder 

 Sprach- und Kulturmittler*innen im Betreuungsdienst eingesetzt und teilweise auf den 

Mindestpersonalbedarf angerechnet werden. 

Die vorstehenden Abweichungen sind von den jeweils zuständigen Ansprechpartner*innen 

der Einrichtungsaufsicht vorab zu genehmigen. Grundlage dieser Abweichungen ist § 24 

KJVO in Verbindung mit den besonderen Bedarfen der öffentlichen Träger in Schleswig-

Holstein, mit denen zusammengearbeitet werden soll. Die Notwendigkeit von Abweichun-

gen ist jeweils auch vom öffentlichen Träger mit zu begründen. 

B. Genehmigte Einrichtungen, die aktuell in Betrieb sind – Möglichkeiten 

1. Einrichtungen für vorläufige Inobhutnahme gem. § 42a SGB VIII 

Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII stellen eine besondere Herausforderung dar, da 

die Minderjährigen innerhalb der Frist von vier Wochen regelhaft verteilt werden. Trä-

ger, die regelhaft vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII in einer Einrichtung 

anbieten möchten, sollten über Kenntnisse über die spezifischen Anforderungen für 

diese Leistung verfügen. Eine Abstimmung mit den für die Inobhutnahme örtlich zustän-

digen Jugendämtern, mit denen eine Kooperation konkret geplant ist, ist dringend gebo-

ten.  

2. Einrichtungen, die Inobhutnahmen im Rahmen von § 42 SGB VIII durchführen 

Einrichtungen, für die gegenwärtig eine Betriebserlaubnis für die stationäre Unterbrin-

gung auch im Rahmen des § 42 SGB VIII besteht, können entsprechend der oben ge-

nannten Voraussetzungen befristet mit maximal bis zu 13 Plätzen je Gruppe genehmigt 

werden. 

3. Einrichtungen, die Maßnahmen nach §§ 34, 35a und 41 SGB VIII durchführen 

In vollstationären Wohneinrichtungen mit auf Dauer angelegten Maßnahmen (insbeson-

dere § 34 SGB VIII) soll die maximale Platzzahl von zehn Personen in einer Gruppe 

grundsätzlich nicht überschritten werden. In besonders begründeten Einzelfällen (z.B. 

Unterbringung von Geschwistern) können zeitlich befristet abweichende Gruppengrö-

ßen von maximal insgesamt 13 Plätzen genehmigt werden. 

4. Einrichtungen, die unterschiedliche Betreuungsformen parallel durchführen 

Eine Mischung unterschiedlicher Maßnahmen und Betreuungsformen (beispielsweise 

§§ 42a, 42 und 34 SGB VIII) setzt eine entsprechende konzeptionelle Ausrichtung der 
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Einrichtung voraus. Die Konzeption ist gegebenenfalls auf die unterschiedlichen Erwar-

tungen an die Dauer des Aufenthaltes entsprechend anzupassen. Sowohl in personel-

ler, als auch konzeptioneller Hinsicht ist hier den schneller veränderlichen Gruppen-

strukturen Rechnung zu tragen. 

5. Sonstige betreute Wohnformen nach § 48a SGB VIII 

Bei einem zusätzlichen Betreuungsbedarf von UMA, können nach vorheriger Erlaubnis 

durch das LJA befristet in der Einrichtung vorhandene und geeignete Zimmer doppelt 

belegt werden. Eine solche Doppelbelegung hat jeweils in Abstimmung mit den Betreu-

ten und der Vormundschaft zu erfolgen.  

C. Abweichungen bezüglich der personellen Voraussetzungen 

Grundsätzlich gelten bezüglich der personellen Voraussetzungen die Vorgaben der §§ 18 

bis 21 KJVO. Der Mindestpersonaleinsatz gemäß §§ 18,19 KJVO in der Tagesbetreuung 

ist sicherzustellen. Der erforderliche Fachkraftschlüssel kann in der aktuellen Situation teil-

weise über den Einsatz sog. „sozial erfahrener Kräfte“ erfüllt werden. Hierbei ist zu beach-

ten, dass es sich bei diesen um sozial erfahrene Sprach- und Kulturmittler*innen für die 

Zielgruppe handeln muss. Der Anteil der Sprach- und Kulturmittler*innen darf ein Drittel 

des Fachkräfteschlüssels grundsätzlich nicht übersteigen. Die personellen Gegebenheiten 

sind im Rahmen von Ausnahmeanträgen bei den zuständigen Einrichtungsaufsichten dar-

zulegen. 

Hinsichtlich der Sicherstellung des Verbotes der Beschäftigung von einschlägig vorbestraf-

ten Personen gem. § 72a SGB VIII hat sich der Träger von Mitarbeitenden, die Aufgaben 

in der Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen, ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 

30a Abs. 1 des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) vorlegen zu lassen.  

Ist dieses aufgrund des bisherigen Wohnsitzes außerhalb Deutschlands nicht möglich, hat 

er sich eine Selbsterklärung vorlegen zu lassen, aus der hervorgeht, dass die Person  

 nicht wegen einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat rechtskräftig verurteilt ist,  

 kein Ermittlungsverfahren wegen einer in § 72a SGB VIII aufgeführten Straftat gegen 

sie anhängig ist. 

Um es Ihnen möglichst einfach zu machen, finden Sie in der Anlage eine Mustererklärung, 

die Sie beispielhaft nutzen können.  

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

unserer Landesverteilstelle UMA sowie im Referat VIII 30 (Aufsicht und Beratung von Ein-

richtungen der Kinder- und Jugendhilfe) zu kontaktieren. Dies gilt insbesondere auch für 

sich vor Ort ergebende Einzelfälle, die kooperativ von uns betrachtet werden.  
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Lassen Sie mich abschließend für Ihren Einsatz ganz herzlich danken und gleichzeitig 

noch einmal an Sie alle appellieren, in dieser besonders herausfordernden Lage noch ein 

wenig kooperativer und lösungsorientierter zu handeln, als dies in normalen Zeiten der Fall 

ist.  

Wir werden diese Situation dann besonders gut meistern, wenn Sie und wir als Solidarge-

meinschaft zusammen und nicht gegeneinander agieren. Wir werden Sie dabei selbstver-

ständlich im Rahmen unserer Möglichkeiten und Befugnisse unterstützen! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thorsten Wilke 
Leiter des Landesjugendamtes 

Anlage: Selbstverpflichtungserklärung (Muster, digital ausfüllbar):  

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitge-
teilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/daten-
schutzerklaerung.html 

Musterformular 

Selbsterklärung.pdf

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html



